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Gesetzliche Grundlagen

Das Wasserversorgungsreglement stützt sich insbesondere auf folgende übergeordnete Be-
stimmungen:

Bund

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG)
- Eidgenössisches Lebensmittelgesetz(LMG)
- Verordnung über die Sicherstellung der Trinl«vasserversorgung in Notlagen (VrN)

Kanton

- Wasserversorgungsgesetz$ruG)
- Baugesetz (BauG)
- Feuerschutz- und Feuenruehrgesetz (FFG)
- Feuerschutz- und Feuenruehrverordnung (FFV)
- Einführungsverordnung zum Eidg. Lebensmittelgesetz (EV LMG)
- Gemeindegesetz (GG)
- Gesetz über die Venrualtungsrechtspflege (VRPG)
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Wasserversorg u ngsreg lement

Der besseren Lesbarkeit halber ist das vorliegende Reglement in der männlichen Form abgefasst. Die
Bestimmungen gelten aber gleichermassen für Frauen und Männer.

l. Allgemeines

Artikel 1

Aufgabe 1 Der Gemeindeverband Wasserversorgung Gurbrü-Ferenbalm, nachfol-
gend ,,WGF" genannt, versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, lndu-
strie- und Dienstleistungsbetriebe im Versorgungsgebiet mit ausreichend
und qualitativ einwandfreiem Trink- und Brauchwasser.
2Gleichzeitig gewährleistet die WGF in ihrem Versorgungsgebiet den vor-
schriftsgemässen Hydrantenlöschschutz.
3 Das Versorgungsgebiet erstreckt sich gemäss Organisationsreglement
über die Einwohnergemeinde Gurbrü sowie die Einwohnergemeinde
Ferenbalm mit Ausnahme des Ortsteils Gammen, der von der Wasser-
versorgungsgenossenschaft Gammen versorgt wird.

Artikel 2
Geltungsbereich des 1 Dieses Reglement gilt für alle Wasserbezüger im versorgungsgebietReglements 

und für alle Eigentümer von Bauten und Anlägen, die durcn nyOianten
geschützt sind.
2 Als Wasserbezüger gelten die Eigentümer oder Baurechtsberechtigten
der angeschlossenen Bauten oder Anlagen.

Aftikel 3
Y::"^?:2":X?:o' Die wGF ist Mitglied beim ,,Gemeindeverband wasserverbund GrossesderwAGKoM 

Moos" (WAGROM) und bezieht ihr Wasser ausschliesslich von diesem.
Sie verfügt deshalb über keine eigenen Wasserbezugsorte und scheidet
deshalb auch keine Schutzzonen aus.

Artikel4
Generette wasser- 1 Die WGF erstellt und überarbeitet periodisch für ihr Versorgungsgebiet
versorgungsplanung
iä;i;i""""' eine Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP).

2 Die GWP enthält insbesondere den Umfang, die Lage, die Ausgestal-
tung, die zeitliche Realisierung und die Kosten der künftigen Wasserver-
sorgungsanlagen.

Artikel 5
Erschtiessuns l Die Erschliessungspflicht besteht für die Bauzonen sowie die geschlos-

senen Siedlungsgebiete ausserhalb der Bauzonen.



2 Die WGF kann zusätzlich erschliessen:

a bestehende Bauten und Anlagen mit eigener qualitativ oder quantitativ
ungenügender Versorgung.

b neue standortgebundene Bauten und Anlagen, wenn ein öffentliches
lnteresse besteht.

Artikel 6
Pflicht zum 1

wasserbezug ,,lilyi;flt1Tf;"?:t1ffi::::?: xll,"J,y:JT,?,ih:"*ät'ffiäffi#:,3".
muss, von der WGF bezogen werden.
2 Keine Bezugspflicht besteht bei Gebäuden, die im Zeitpunkt der Er-
schliessung bereits aus andern Anlagen mit Trinlorvasser versorgt werden,
das den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung genügt.

Artike! 7
wasserabsabe l Die WGF gibt in ihrem Versorgungsgebiet dauernd Trink- und Brauch-
a Menge.und wasser in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität ab. Vorbehal-Quatität ten bleibt Artikel 9.

2 Die WGF ist nicht verpflichtet,

a besonderen Komfortanforderungen oder technischen Bedingungen
(Prozesswasser) Rechnung zu tragen (2.B. Härte, Salzgehalt);

b einzelnen Wasserbezügern grössere Brauchwassermengen
abzugeben, wenn dies mit Aufiruendungen verbunden ist, die von allen
übrigen Wasserbezügern getragen werden müssen.

Artikel 8
b Betiebsdruck Die WGF gewährleistet einen Betriebsdruck, der so hoch ist, dass

a das gesamte Versorgungsgebiet, mit Ausnahme der Hochhäuser, für
den häuslichen Gebrauch bedient werden kann;

b der Hydrantenlöschschutz nach den Bedingungen der Gebäudeversi-
cherung Bern (GVB) gewährleistet ist.

Artikel 9
Einschränkuns der 1 Die WGF kann die Wasserabgabe vorübergehend und grundsätzlichwasserabgabe 

entschädigungslos einschränken oder unterbrechen

a beiWasserknappheit,
b für Unterhalts- und Reparaturarbeiten,

c bei Betriebsstörungen,

d in Notlagen und im Brandfall.
2 Voraussehbare Einschränkungen oder Unterbrüche werden rechtzeitig
angekündigt.
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Artikel 10
verwenduns des 1 Die Wasserabgabe für häusliche Zwecke und für lebensnotwendige Be-wassers 

triebe geht andJrn Venruendungsarten vor, ausser in Brandfällen.
2Jede Wasserverschwendung ist zu vermeiden.

Artikel 11
Bewittigungspflicht 1 Eine Bewilligung der WGF ist insbesondere erforderlich für

den Neuanschluss einer Baute oder Anlage,

die Einrichtung von Kühl- und Klimaanlagen,

die Enrueiterung oder Entfernung von sanitären Anlagen,

die Vergrösserung des umbauten Raumes,

vorübergehende Wasserbezüge und Wasserentnahmen aus Hydran-
ten,

die Wasserabgabe oder -ableitung an Dritte (mit Ausnahme der Miet-
und Pachtverhältnisse).

2 Die Gesuche sind der WGF mit allen erforderlichen Unterlagen einzu-
reichen.

Artikel 12
Haftung Die Wasserbezüger haften gegenüber der WGF und Dritten für allen

Schaden, den sie durch vorsätzliches oder fahrlässiges widerrechtliches
Handeln verursachen. Sie haben auch für andere Personen einzustehen,
die mit ihrem Einverständnis die Anlagen benützen.

Artikel 13
Handänderung Die bisherigen Wasserbezüger haben der WGF jede Handänderung

innert 10 Tagen schriftlich zu melden.

Artikel 14

',i::"!ff **"";Häi:t*;,;g"J;,',:,,1".3:;:ulg?,[?:Iliffi tT,.S:[,?:ä,13]
ist schriftlich einzureichen unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten, auf
das Ende eines Kalendermonates.
2 Die Gebührenpflicht für das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Ab-
trennung des Anschlusses durch die WGF, auch wenn kein Wasser mehr
bezogen wird.
3 Die Kosten für die Abtrennung der Hausanschlüsse sind von den
Wasserbezügern zu tragen.



ll. Wasserverteilung

A. GrundsäEe
Artikel 15

Anlagen zur r'wäl1l*Zft"irrng Der Wasserverteilung dienen

a die öffentlichen Leitungen einschliesslich aller Absperrschieber und
die Hydrantenanlagen,

b die Hausanschlussleitungen und die Hausinstallationen als private An-
lagen.

Artikel 16
Öffenttiche Anlasen 1 Die öffentlichen Leitungen umfassen die Haupt- und verteilleitungen. Sie

werden von der WGF erstellt und bleiben in ihrem Eigentum.
2lmZweifelsfalle gelten diejenigen Leitungen als öffentlich, die in ihrer La-
ge und Bemessung dem Hydrantenlöschschutz dienen.
3 Die Hydrantenanlagen werden von der WGF nach den Vorschriften der
GVB erstellt und an die öffentlichen Leitungen angeschlossen.

Artikel 17
Private Antagen 1 Die Hausanschlussleitungen verbinden die öffentliche Leitung ab dem

Absperrschieber auf der öffentlichen Leitung. Die WGF bestimmt die Lage
des Absperrschiebers.
2 Die Leitung zu einer zusammengehörenden Gebäudegruppe gilt als
gemeinsame Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in mehrere
Grundstücke aufgeteilt ist.

3 Hausinstallationen sind alle Leitungen und Einrichtungen im Gebäudein-
nern nach dem Wassezähler.
a Die WGF ist berechtigt, die Abtretung privater Leitungen im öffentlichen
lnteresse zu verlangen. ln Streitfällen kommen die Bestimmungen des
Bundesgesetzes über die Enteignung zur Anwendung. Die WGF über-
nimmt in der Regel nur Leitungen, die den technischen Anforderungen
entsprechen.

B. öffenttiche Anlagen
1. Leitungen
Artikel 18

Planung undErstelins 1 Die WGF plant und erstellt die öffentlichen Leitungen in Abstimmung mit
dem Erschliessungsprogramm der Mitgliedergemeinden. Fehlt dieses,
bestimmt sie den Zeitpunkt der Erstellung nach pflichtgemässem
Ermessen und im Einvernehmen mit den anderen Erschliessungs-
trägerschaften.
2 Die öffentlichen Leitungen sind so nahe an die erschlossenen Grundstü-
cke heranzuführen, dass der Hydrantenlöschschutz gemäss den Vor-
schriften der Gebäudeversicherung Bern gewährleistet ist.
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Artikel 19
Leitunsen im 1 Die WGF ist berechtigt, gegen vollen Schadenersatz schon vor dem Er-sfrassengebief *"rb des für den Bau von strassen ausgeschiedenen Landes in die künf-

tige Strassenfläche öffentliche Leitungen einzulegen.
2 Das Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Wasserversorgungsge-
setz (VWG).

Artikel 20
sicherung öffentli- 1 Die Durchleitungsrechte für ötfentliche Leitungen sowie für die zugehöri-
cher Leitunoen" gen Sonderbauwerke und Nebenanlagen werden im Verfahren nach

\ A/G oder mit Dienstbarkeitsverträgen gesichert.

2Zuständig für den Beschluss der Überbauungsordnung nach \A/VG ist
der Vorstand der WGF.
3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet.
Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Entschädigungen für den durch
den Leitungsbau und -betrieb verursachten Schaden sowie von Entschä-
digungen wegen enteig nungsähnlichen Eingriffen.

Artikel 21
schuz deröffentli- 1 Die öffentlichen Leitungen und die zugehörigen Sonderbauwerke und
chen Leitunge' 

Nebenanlagen sind, soweit keine anders lauienden vertraglichen verein-
barungen vorliegen, im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung in ihrem
Bestand geschützt.

2 Bauten haben in der Regel einen Abstand von 4 Metern gegenüber be-
stehenden und projektierten Leitungen einzuhalten. Die WGF kann im
Einzelfall für die Sicherheit der Leitung einen grösseren Abstand vor-
schreiben. Kleinere Abstände bedürfen der Bewilligung der WGF.
3 lm Weiteren gelten die jeweiligen Überbauungsvorschriften.
a Die geschützten öffentlichen Leitungen und die zugehörigen Sonder-
bauwerke und Nebenanlagen dürfen nur an einen andern Ort verlegt
werden, wenn dies ohne technische Nachteile möglich ist. Die Kosten
tragen die Eigentümer des belasteten Grundstücks.

2. Hyd rantenan lagen und Hyd rantenlöschsch utz
Artlkel22
1 Die WGF erstellt, bezahlt, unterhält und erneuert alle Hydranten auf den
öffentlichen Leitungen. Muss sie dafür privaten Grund in Anspruch neh-
men, gilt Artikel 136 BauG.

2 Die Verursachenden tragen die Mehrkosten gegenüber dem konformen
Hydrantenlöschschutz (2.B. Mehrdimensionierung der Leitungen für
Spri nkleran lagen, grössere Löschreserven oder zusätzliche Hydranten).
Dasselbe gilt für die Erneuerungskosten.
3 lm Brandfall und für Übungszwecke stehen der Feuenruehr alle dem
Löschschutz d ienenden öffentlichen Wasserversorgu ngsanlagen unent-
geltlich zur Verfügung.



Einbau,
Kostenübemahme

Standort

Revision, Störungen

Kostenübemahme

3. Wasserzähler
Artikel 23
1 ln jedes Gebäude (auch im Stocl«verkeigentum) wird in der Regel nur
ein Wassezähler eingebaut. Nebenzähler können für die Messung von
Wasser eingebaut werden, das nicht in die Schmutzwasserkanalisation
eingeleitet wird (Ställe, Gäftnereien) oder dessen Venuendung Abwasser
ezeugt, das besonders behandelt werden muss.

2ln Siedlungen mit verdichteter Bauweise (Reihen-, Atrium- und Terras-
senhäuser) ist für alle Wasserbezüger je ein Wasserzähler einzubauen.
3 Die Wassezähler werden auf Kosten der WGF installiert, unterhalten
und ersetzt. Nebenzähler werden den Wasserbezügern gesondert ver-
rechnet.
a Die Wassezähler bleiben Eigentum der WGF. Die Wasserbezüger dür-
fen daran keinerlei Anderungen vornehmen oder vornehmen lassen. Für
Beschädigungen von Wassezählern durch äussere Einflüsse, wie Frost,
Schlag, Druck und dergleichen, haften die Wasserbezüger.

Artikel 24
1 Die WGF bestimmt den Standort des Wasserzählers unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Wasserbezüger. Der Platz für den Einbau ist
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
2 Der Wassezähler muss jedezeit leicht zugänglich sein.
3Ausser den Organen der WGF oder der von ihr Beauftragten darf nie-
mand am Wasserzähler Anderungen vornehmen oder vornehmen lassen.

Artikel 25
1 Die WGF kontrolliert die Wassezähler periodisch auf ihre Kosten.
Störungen sind der WGF sofort zu melden.
2 Die Wasserbezüger können jederzeit eine Prüfung ihres Wassezählers
verlangen. Bei Mängeln übernimmt die WGF die Kosten.
3 Bei fehlerhafter Zählerangabe (mehr als t 5% bei 10% Nennbelastung
des Wasserzählers) wird für die Festsetzung des Verbrauchs auf das Er-
gebnis der letzten 3 Jahre abgestellt.

C. Private Anlagen
1. Grundsätze
Artikel 26
1 Die Wasserbezüger tragen die Kosten für die Erstellung, den Unterhalt
und die Erneuerung von privaten Anlagen (Hausanschlussleitungen und
Hausinstallationen). Dasselbe gilt für Anpassungen an privaten Anlagen
bei veränderten Verhältnissen.
2 Die privaten Anlagen sind mit einer vorschriftsgemässen Rückflussver-
hinderung zu versehen.



Mängel

lnformations-, Betre-
tungs- und Kontroll-
recht

lnstallations-
bewilligung

Bewilligung

Durchleitungsrechte

Technische
Bestimmungen

Artikel 27

Mängel an privaten Anlagen sind durch die Wasserbezüger sofort auf ei-
gene Kosten beheben zu lassen. Bei Säumnis kann die WGF die Behe-
bung auf Kosten der Wasserbezüger anordnen.

Artikel 28

Die Organe der WGF oder die von ihr Beauftragten sind befugt, alle zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben und Unterlagen zu ver-
langen, Grundstücke zu betreten und die Bauten, Anlagen und Einrich-
tungen zu kontrollieren.

Artikel 29
1 Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen dürfen nur von
Personen erstellt oder ausgeführt werden, die über eine Bewilligung der
WGF verfügen. Wartungsarbeiten sind bewilligungsfrei.
2 Bewilligungsvoraussetzung sind eine ausreichende berufliche
Qualifikation. Als solche gilt insbesondere ein eidg. Diplom im
Sanitärbereich oder eine gleichwertige Ausbildung.

2. Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen
Artikel 30
1 Die WGF bestimmt im Bewilligungsverfahren nach Artikel 11 die Stelle
und die Art der Hausanschlussleitungen.
2 Der Enryerb der notwendigen Durchleitungsrechte ist Sache der Was-
serbezüger.

Artikel3l
1 ln der Regel ist pro Grundstück nur eine Hausanschlussleitung zu erstel-
len. Vorbehalten bleibt Artikel 17 Absatz2.
2Am Anschlusspunkt an die öffentliche Leitung baut die WGF auf ihre
Kosten einen Absperrschieber ein, der nur von dieser bedient werden
darf.

3 Die Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung von elektrischen Anla-
gen benützt werden. Bestehende Erdungen an Wasserleitungen sind bei
Ersatz oder Sanierung einer Hauszuleitung auf Anordnung der WGF zu
entfernen und durch eine andere Art der Erdung zu ersetzen.

aVor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der
WGF einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der Wasserbezü-
ger durch eine von der WGF bezeichnete Person einzumessen. Durch die
Prüfung durch die WGF übernimmt diese jedoch keine Gewähr für die
ausgeführten Arbeiten.
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Finanzierung der
Anlagen

Einmalige Abgaben
a Anschlussgebühr

b einmalige Lösch-
gebühr

c gemensame
Bestimmungen

Jahresgebührcn

a Grundgebühr

b Verbrauchsgebühr

c jährliche
Löschgebühr

lll. Finanzielles

Artikel 32
1 Die Aufgabe der Wasserversorgung, einschliesslich der Sicherstellung
des Hydrantenlöschschutzes, muss finanziell selbsttragend sein.

2 Die WGF finanziert sich ausschliesslich mit

a einmaligen Abgaben und jährlichen Gebühren

b Beiträgen oder Darlehen Dritter.

3 Mit Gross- und Spitzenwasserbezügern, bei denen die Anwendung des
Wassertarifs zu einem offensichtlichen Missverhältnis zur Kostendeckung
führt, kann ein Wasserlieferungsvertrag auf der Grundlage von kostende-
ckenden Leistungs- und Arbeitspreisen abgeschlossen werden.

Artikel 33
1 Die Wasserbezüger haben für jeden direkten oder indirekten Anschluss
an die Wasserversorgung eine Anschlussgebühr zu bezahlen.

Artikel 34
1 Die einmalige Löschgebühr ist geschuldet für nicht an die Wasserver-
sorgung angeschlossene Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m
vom nächsten Hydranten, wenn dieser den erforderlichen Löschschutz
gewährleistet.

Artikel 35
1 Bei einer Erhöhung der massgebenden Bemessungsgrundlagen ist eine
Nachzahlung der Gebühren geschuldet. Bei einer Verringerung der mass-
gebenden Bemessun gsg rössen werden kei ne Gebü h ren zurückerstattet.
2 Beim \Mederaufbau eines Gebäudes infolge Brand oder Abbruch wer-
den die früher bezahlten einmaligen Gebühren frankenmässig angerech-
net, sofern mit den Arbeiten innert 10 Jahren begonnen wird. Wer die An-
rechnung beansprucht, ist beweispflichtig.
3 Die Delegiertenversammlung legt die einmaligen Gebühren einschliess-
lich der Bemessungsgrundlage fest.

Artikel 36
1 Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Zinskosten
haben die Wasserbezüger eine jährliche Grundgebühr zu bezahlen.
2Zur Deckung der restlichen Kosten der laufenden Rechnung haben sie
eine jährliche Verbrauchsgebühr je bezogenen Kubikmeter Wasser zu
bezahlen.
3 Für geschützte Gebäude im Sinn von Artikel 34 haben die jeweiligen Ei-
gentümer oder Baurechtsberechtigten jährlich eine Löschgebühr, basie-
rend auf dem umbauten Raum, zu bezahlen.
a Der Vorstand legt die Höhe der jährlichen Gebühren im Wassertarif fest,
die zu veröffentlichen sind.
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Artikel 37
Rechnungstellung 1 Die Zählerablesung und die darauf basierende Rechnungstellung

erfolgen in regelmässigen, von der WGF zu bestimmenden Zeit-
abständen.
2 Die WGF ist berechtigt, in begründeten Fällen Vorauszahlungen zu
verlangen oder innerhalb kürzerer Fristen Rechnung zu stellen. Die
zusätzlichen Kosten gehen zulasten der Wasserbezüger.

Artikel 37ar

Weiterc Gebühren lDie WGF erhebt Venrualtungsgebühren:

a. im Bewilligungsverfahren;
b. für Kontrollen von privaten Wasserversorgungsanlagen;
c. für Auflryendungen der Wasserversorgung, die infolge

Pfl ichtverletzu n g der Wasserbeziehenden notwendig werden ;

d. für besondere Dienstleistungen, zu deren Vornahme die
Wasserversorgung nicht verpfl ichtet ist.

2 Die Bemessung der Gebühren nach Abs. '1 erfolgt nach dem
Stundentarif.
3Der Vorstand legt den Stundentarif im Wassertarif fest, der zu
veröffentlichen ist.

Artikel 38
Fättigkeiten 1 Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig.
a Anschtussgebühr Vorher kann die WGF nach Baubeginn eine Akontozahlung verlangen.

Diese wird aufgrund der voraussichtlichen Belastungswerte berechnet.
Die Schlusszahlung ist mit der lnstallation der neuen Armaturen oder
Apparate bzw. nach Abschluss derAus- und Umbauten fällig.

b Löschsebühr 2 Die einmalige Löschgebühr wird mit der Fertigstellung des geschütz-
ten Gebäudes fällig. Wird der Löschschutz später erstellt, ist die Ge-
bühr mit dessen Fertigstellung fällig. Nachzahlungen sind nach Ab-
schluss der Aus- und Umbauten fällig.

c Jährtiche Gebührcn 3 Die jährlichen Gebühren sind jeweils im 1. Quartal des folgenden
Rechnungsjahres fällig.
a Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungstellung.

Artikel 39
Einforderuns der l Wird die Gebührenrechnung nicht bezahlt, fordert die WGF die Ge-Gebühren 

bühren nach den Vorschriften des Venrualtungsrechtspflegegesetz
(VRPG) ein.

vezusszins 2 Nach Ablauf der Zahlungsfrist sind zusätzlich ein Verzugszins in der
Höhe des vom Regierungsrat für das Steuenruesen jährlich fest-
gelegten Zinssatzes und die lnkassogebühren geschuldet.

1 Neuer Artikel 37a beschlossen am 18.11.2025, in Kraft ab 01.01.2026
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Verjährung

Gebührenpflichtige
Personen

Widerhandlungen

Rechtspflege

lnkrafttreten

Anpassung

Artikel40
Die einmaligen Gebühren veiähren zehn, die jährlichen fünf Jahre
nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung der Verjährung sind
die Vorschriften des Schweiz. Obligationenrechts sinngemäss
anwendbar. Die Verjährung wird ausserdem durch jede Einforderungs-
handlung (wie Rechnungstellung, Mahnung) unterbrochen.

Artikel4l
Die Gebühren schuldet, wer im Zeitpunkt des Wasseranschlusses
Wasserbezüger der angeschlossenen oder Eigentümer bzw. Bau-
rechtsberechtigter der geschützten Baute oder Anlage ist. Alle Nacher-
werbenden schulden die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftsenruerbs noch
ausstehenden Anschlussgebühren, soweit die Liegenschaft nicht im
Rah men e i ner Zwangsveruvertu n g e rstei gert wurde.

lV. Straf- und Schlussbestimmungen

Artikel42
1 Widerhandlungen gegen das Wasserversorgungsreglement sowie die
gestützt darauf erlassenen Verfügungen werden mit Busse bis
CHF 5'000 bestraft.
2Vorbehalten bleiben die weiteren kantonalen und eidgenössischen
Strafbestimmungen.
3Wer ohne Bewilligung Wasser von der öffentlichen Wasserversor-
gung bezieht, schuldet der WGF zusätzlich die entgangenen Gebühren
mit Vezugszins.

Artikel43
I Gegen Verfügungen der Organe der WGF kann unter Vorbehalt an-
derer gesetzlicher Regelungen innert 30 Tagen seit Eröffnung schrift-
lich Veruvaltungsbeschwerde erhoben werden.
2lm Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Veruval-
tungsrechtspflege (VRPG).

Artikel44
1 Dieses Reglement tritt rücl«virkend auf den 1. Januar 2017 in Kraft.
2 Mit dem lnkrafttreten werden alle übrigen mit diesem Reglement im
Widerspruch stehenden früheren Vorschrift en aufgehoben.
3 Die WGF bestimmt, wie weit und innert welcher Frist bestehende
Anlagen den Bestimmungen dieses Reglements anzupassen sind.
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So beraten und angenommen durch die Delegiertenversammlung am 9. August 2017

Ferenbalm, den 9. August 2017

Namens des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Gurbrü-
Ferenbalm

Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Hofer Sonja Zürcher

Anderung vom 18. November 2025 neuer Artikel 37a, tritt auf den 1. Januar 2026 in Kraft.

So beraten und angenommen durch die Delegiertenversammlung am 18. November 2025

Ferenbalm, den 18. November2025

Namens des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Gurbrü-Ferenbalm

Der Präsident Die Sekretärin

-a &\"p 3 W---,'n Ä-
Hans-Rudolf Hofer Barbara Wiedmer

13




